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Im Übrigen gelten die Verfügungen Pr.1113-11ra/053-1124#008; Pr.1130-11ra/053-1124#025 und 

Pr.1150-11ra/053-1124#004 sowie die Gebühren-Info 14, Az: 1.113-11rk/6-1110#034 weiter. Be-

achten Sie bitte ergänzend die Arbeitsmaterialien im Intranet unter „Menü“-> „Fachinformationen“  

-> „Informationsfreiheit“. 

 

3. Bürgeranfragen 

„Bürgeranfragen“ werden, sofern sie in der EBA-Zentrale eingehen, federführend von der Stabstel-

le 5 bearbeitet; in den Außenstellen eingehende und diese auch fachlich-thematisch betreffende 

Anfragen werden von dort bearbeitet. Bei der Zentrale eingehende Bürgeranfragen werden an die 

Stabstelle 5 verfügt. Von dort erfolgt die weitere Bearbeitung unter Einbindung der Fachdienste. 

Hierzu erhält der Leiter des zuständigen Fachdienstes den Vorgang über DOWEBA (i.d.R. über 

die Funktion „Beteiligung“) mit der Bitte um fachliche Stellungnahme. Bei einfachen Fragen oder 

bei Fragen, die schon einmal beantwortet worden sind, wird ein vorformulierter Antwortvorschlag 

bereits als Dokument im DOWEBA-Vorgang hinterlegt, welchem vom Fachdienst zugestimmt oder 

welcher von diesem überarbeitet werden kann. In den übrigen Fällen fügt der Fachdienst dem 

übersandten Vorgang seinen Antwortvorschlag bei. 

Stab 5 sendet anschließend, nach Rücklauf des DOWEBA-Vorgangs, die Antwort in der vom 

Fachdienst vorgeschlagenen inhaltlichen Fassung ab. Eine weitere Rückspiegelung an den Fach-

dienst entfällt in diesen Fällen. 

Ergeben sich dagegen noch Rückfragen zum Antwortvorschlag sowie nachfolgend inhaltliche/ 

textliche Änderungen, so ist dem betreffenden Fachdienst-Mitarbeiter die bereits mit ihm abge-

stimmte, jedoch geänderte Fassung vor Absendung noch einmal – ggf. auch formlos (z.B. per E-

Mail) – zur Kenntnis zu übermitteln. 

 

Soweit Eingaben von Bürgern, die im Stab 5 eingehen, sicherheitsrelevante Hinweise enthalten, 

werden diese im Übrigen unverzüglich dem zuständigen Fachdienst zur Auswertung und ggf. wei-

teren Veranlassung zugeleitet. 

 

4. Anfragen, die die Personale des EBA unangemessen binden (z.B. durch wiederholtes Nachfra-

gen trotz Antwort oder Anfragen hoher Komplexität), können in geeigneter Form gegenüber dem 

Anfragenden abgeschlossen werden. 
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